
in offenen Gewölben vollzog. Für uns ift hier wichtig, daß diefe 
gemeinfame Arbeit ein und derfelben Gattung mit ihren für 
alle Käufer der Straße gleichen Geräufchen, Gerüchen und dem 
gleichen Verkehr, alle Komplikationen, die zwifchen den Ver= 
tretem verfchiedener Handwerke und verfchiedener Lebens» 
anfprüche möglich find, von vornherein ausfchloffen. Damit 
entfiel aber auch die Notwendigkeit gefetjlicher Vorfchriften für 
folche Handwerksftraßen, der Betrieb fchaffte ficb fein Baugefetj 
felbft und die Zünfte forgten für feine Durchführung. Ob die 
in Erfurt dicht beieinander liegenden Käufer, genannt »zum 
Pfeifer«, »zum Spielmann«, »zum Hackebrett«, »zur Laute«, »zur 
Geigen«, Schalmeien und anderen Inftrumenten, es find etwa 17, 
ebenfalls zunftmäßiger Konzentration unterlagen, ift nicht ver» 
brieft, wir dürfen es aber wohl annehmen. □ 

Diefe Zufammenlegung batte fehr viel für ficb und hätte es 
heute noch. Eine große Anzahl baugefetjlicber Vorfchriften und 
eine noch größere Anzahl jährlicher Prozeffe wären überflüffig, 
wenn z. B. die Seifenfieder ihrem fauberen Handwerk in einem 
Stadtviertel und möglicbft in einer Gaffe oblägen, deren richtige 
Lage eine Beläftigung der für Seife nur in gebrauchsfertigem 
Zuftande intereffierten Bürgerfchaft ausfcblöffe. □ 

Die mittelalterliche Baugefetjgebung geftattete fich im allge» 
meinen Eingriffe in die Baufreiheit des einzelnen nur bei Bau= 
teilen, die den öffentlichen Verkehrsraum in Anfpruch nahmen. 
Wir finden daher fcbon in der Ulmer Bauordnung von 1420 
eine Einfchränkung der Erker an der Straße auf 3Vs »Stadt« 
fcbub« Ausladung und Zulaffung nur für drei Gefchoffe. Baute 
der Bürger höher als drei Gefchoffe, fo durfte ein folcber Erker 
gleichwohl das zweite Stockwerk nicht überfchreiten. Urfprünglicb 
war diefer Erker nur ein Erdgefchoßvorbau und gab als folcber 
- Fürgezimmere, Schwibbogen oder Utlucbt genannt - dem 
mittelalterlichen Straßenbilde fein Gepräge, wie in Hildesheim 
und Braunfchweig beute noch erfichtlich ift. Er war aber der 
Obrigkeit ein Dorn im Auge und ebenfo heftigen Angriffen 
ausgefetjt, wie die z. B. in Prag durch Verordnung vom Jahre 1331 
verbotenen Kellerhälfe und Vordächer, fofern diefe nicht etwa 
darüber liegenden Wohnräumen zur Unterftüfjung dienten. Der 
Bürger muß fehr zähe an folcben für ihn überaus zweckmäßigen 
und angenehmen Anbauten feftgebalten haben, denn auch nach 
einem Kölner Weistum zu fcbließen, mußte das Verbot folcber 
Vorbauten vom Jahre 1169 im Jahre 1375 erneuert werden. 
Zur Ehre der Kölner Baupolizei muß aber gefagt werden, daß 
ihr Verbot einer gewiffen Berechtigung nicht entbehrte, denn 
man benutzte diefe Ausbauten vielfach um die Schweine darin 
unterzubringen, da fie von dort aus am bequemften auf die 
Straße gelaffen werden konnten. Sicher werden folche Verbote, 
fofern fie ernft genommen und befolgt wurden, das Straßenbild 
erheblich beeinflußt haben. Das baukünftlerifche Leben felbft 
war jedoch an das Scbickfal der Baubütten gebunden und be= 
gann einer Veränderung zu unterliegen, fobald diefen Bau« 
bütten durch das Erlöfcben der Dombaubegeifterung, etwa am 
Ende des 15. Jahrhunderts, der goldene Boden entzogen wurde. 

Einmal ging hierdurch die Zahl der Steinme^en überhaupt 
zurück, dann aber fchloffen ficb die bleibenden, nicht mehr zur 
Wanderung nach den Kathedralen genötigten Steinmetjen zu 
feßbaften Zünften zufammen. Die mußten dies um fo mehr, 
als fie nun auch geringere und einfachere Bauten zu über¬ 
nehmen gezwungen waren und ficb fomit dem Arbeitsgebiet 
der Maurer näherten, die ebenfalls folche geringere Gebäude 
ausfübrten. □ 

Dresden beftand bis dabin, wie die meiften Städte Deutfeh« 
lands, zum überwiegenden Teile aus Fachwerkbauten. War 
deren Herftellung damals auch fehr viel folider und fachgemäßer 

als die der meiften Fach werksbauten von beute, wie Sie an 
älteren erhaltenen Beifpielen noch deutlich feben können, fo 
haben doch die mangelhaften Feuerungsanlagen zu zahlreichen 
Haus» und Straßenbränden Anlaß gegeben, denen dann folche 
Fachwerks- und Holzbäufer in erfter Linie zum Opfer fielen. 
Wir können annehmen, daß die ftramme Zucht der Baubütten 
und Zünfte noch eine Zeitlang nachgewirkt haben und die 
Baukunft in den Grenzen des handwerklich Vernünftigen, Zweck¬ 
mäßigen und Schönen gehalten haben wird. Dann aber hat 
allem Anfcbein nach die Solidität der Bauarbeiten nachgelaffen. 
Es müffen z. B. die Unzuträglicbkeiten, die fich aus der foge» 
nannten Giebelftellung der Käufer ergaben, fobald die Dach« 
und Traufenverhältniffe nicht ganz forgfältig behandelt wurden, 
derart überhand genommen haben, daß man zum Verbot, die 
Traufe nach der nachbarlichen Grenze zu legen, kam. Durch 
die Parallelftellung der Käufer zur Straße aber wurde dem 
baukünftlerifcben Charakter der Stadt auf gefe^geberifebem 
Wege ein völlig verändertes Gefleht gegeben. In Dresden voll¬ 
zog fich diefer Wandel des Stadtbildes im Laufe des 16. Jahr¬ 
hunderts. □ 

Zweifellos lag diefer Wandel gar nicht in der Abficht des Ge« 
fetjgebers und es wäre ihm ein leichtes gewefen, durch geeignete, 
auf fachkundigen Erwägungen beruhende Vorfchriften, wie wir 
fie heute in § 54 der Bauordnung für Königsberg befitjen, den 
beregten Übelftänden abzubelfen, ohne dem Straßenbild einen 
veränderten Charakter zu geben. Er zog es aber vor, das 
Kind mit dem Bade auszufchütten und verfolgte damit eine 
heutzutage fehr beliebte Praxis, eingebildeten Zweckmäßigkeits¬ 
gründen zuliebe weittragende Vorfchriften von bedenklicher 
Güte zu erlaffen. Die Übertragung eines Dacbftublbrandes auf 
eine benachbarte Dachfläche vollzieht fich bei den nur durch 
eine verhältnismäßig dünne Brandmauer getrennten Reihen« 
häufern mit ungleich größerer Wahrfcbeinlichkeit als bei einem 
Giebelhaufe, deffen etwa brennender Dachftubl von dem be¬ 
nachbarten durch erheblich größeren freien Luftraum getrennt 
ift, bei welchem eine immerhin zu Löfchzwecken geeignete 
Operationsbafis frei bleibt. □ 

Schon von 1474 ab dringen viele Erlaffe des Rates zu 
Dresden auf Maffivbau, unter Umftänden unter wefentlicber 
Unterftütyung durch Steuererlaß. Diefen Zeiten verdanken wir 
die in Dresden noch erhaltenen Refte gotifcher Wohnbaukunft, 
z. B. am Eckbaufe Wilsdruffer- und Scbloßftraße (Erker). Leicht 
fcheint die Durchführung des Gebotes, rnaffiv zu bauen, nicht 
gewefen zu fein und der Widerftand der Bauenden wird den 
Gefetjgeber nicht in Zweifel über die Unbeliebtheit feiner Maß¬ 
regel gelaffen haben, denn wir fehen dann gelegentlich den 
Herrfcher, wie unter dem Zwange eines fcbledüen Gewiffens, 
begütigend eingreifen, um feiner Verordnung wenigftens zu 
einiger Nachachtung zu verhelfen. Da ift z. B. in Dresden ein 
Eckhaus an der Mori^ftraße und dem Neumarkt, das »nach dem 
Mufter«, das fein Erbauer Georg Schufter fich batte »malen« (wie es 
heißt) laffen, der Stadt und der ganzen Gaffe eine »fonderliche 
Zier« zu werden verfprach; zur Unterftüfjung diefes Bauwerkes 
feben wir am 10. Januar 1566 den Kurfürften Auguft einem gewiffen 
Melchior Haufe befehlen, Kalk und Ziegeln zu brennen und 
dem Bauenden zwei Öfen voll koftenlos zu überweifen. a 

Im Jahre 1706 wird noch einmal energifch Front gegen die 
Dresdener Holzhäufer gemacht, und es beißt da in einer Ver¬ 
ordnung vom Jahre 1706: »Damit die böfen und dem gemeinen 
Wefen fchädlichen Hütten aus der Stadt kommen, follen Re¬ 
paraturen allenthalben, wo es noch zu wehren fei, nicht zuge- 
laffen werden. Im Zuwiderhandlungsfalle ift fich der Hand¬ 
werker zu bemächtigen und diefelben mit dem Efelsreiten zu 


